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Yokaris: Problemes methodologiques et nature de larecherche
comparative en droit international, S. 65 ff. P. Adamapoulou:
Notes sur la legislation relative ä la nationalite hellenique et
le principe de l'egalite des sexes, S. 131 ff. Churilaso Kefalas:
Die politische Dimension des Schuldrechts, S. 147 ff, A, Ca-
tranis: Europäisches Gemeinschaftsrecht und nationale
Grundrechte - Der Fall «Hauer», S. 171 ff. Recentes modi-
fications des dispositions du droit international prive du Code
civil hellenique, S. 407 ff.

DDR-Komitee für Menschenrechte 1/85. Diese Nummer
enthält u.a. einen Aufsatz von H.Klehner: Antifaschismus
ohne Antikommunismus, S. 37 ff. 2/85: Interessant ist ins
besondere der Aufsatz von Konsistorialpräsident Manfred
Stolpe, Berlin. In diesem Zusammenhang ist insbesondere zu
prüfen, ob die von westlicher Seite erhobenen Angriffe, dass
die Oststaaten nicht gehalten haben, was in Helsinki verein
bart ist, oder ob, wie von östlicher Seite ausgeführt wird,
Menschenrechtsbegriffe in beiden Lagern verschieden auf-
gefasst werden und daher die Oststaaten sich an ihre Kon
zeption der Menschenrechtsbegriffe halten und nicht an die
jenigen der westlichen Mächte. ,

IPRax 3/85 bringt insbesondere einen Aufsatz von Prof.
Firsching, Regensburg, über den gegenwärtigen Stand des
BPR (einschliesslich des intematioalen Verfahrensrechts)
unter Berücksichtigung neuerer bedeutsamer Literatur. Be
sprochen wird das neue Staatsangehörigkeitsgesetz der Nie
derlande, in Kraft seit 1. Januar 1985 (Text S. 176-178). Die
Empfehlung der Kommission der Europäischen Gemein
schaften vom 15. Januar 1985 betreffend das Übereinkommen
vom 19. Juni 1980 über das auf vertragliche Schuldverträge
anzuwendende Recht (Eu/PRÜ [85/111 EWG]) ist auf S. 178
besprochen. Der Stand auf 21. März 1985 der Internationalen
Abkommen zum Internationalen Privat- und Verfahrensrecht
wird auf S. 182 f. wiedergegeben. Ein interessantes Urteil des
OLG Köln wird besprochen (S. 145 f.), welches die An
ziehungskraft der Grundstücksbelegenheit im internationalen
Privat- und Verfahrensrecht betrifft.

Dres h. c., Dr, iur., Dr. es sc. pol. Adolf F. Schnitzer

Famer, Hans / Prins, Marina: Schweizerisches Jugend-
und Familienrecht Systematisches Gesetzesverzeichnis. Bun
desrecht und kantonales Recht, ausgewähltes internationales
Recht. Schriftenreihe Jugend, Familie und Recht 1. XVm,
248 S. (Zürich 1982. Pro Juventute.) Brosch. Fr. 34.-.

Das anzuzeigende, dem Rezensenten erst vor kurzem zu
gestellte Werk verzeichnet die Fundstellen der eidgenössischen
und kantonalen Erlasse, die den jungen Menschen von der
Geburt bis zum 25. Altersjahr und die Familie betreffen. Für
einzelne Gesetze werden auch die relevanten Bestimmungen
bezeichnet. Der Stoff ist - systematisch stark gegliedert -
auf neun Kapitel verteilt: 1. Persönlichkeit; 2. Famüie; 3. Ju
gendhilfe und Familienschutz; 4. Schule und Berufsbildung;
5. Wissenschaft xmd Kultur; 6. Gesundheit; 7. Arbeit; 8. So
zialversicherungen; 9. Sozialhilfe. Den Abschluss bilden ein
Überblick über das internationale Recht und die Fachlitera
tur sowie ein eingehendes Sachregister.

Erstaunlich sind Zahl und Vielfalt der verzeichneten Er
lasse. Diese reichen von der Bimdesverfassung über die Kodi
fikationen (ZGB, OR, StGB) bis zu Ausfühnmgsvorschriften
wie dem Reglement für die bemische Pestalozzi-Stiftung vom
7. September 1929 oder die Walliser Verfügung betreffend
Erstellung von Aufenthaltsräumen mit Toiletten auf den Bau

plätzen für Hoch- imd Tiefbau vom 6. Mai 1955. Die Samm
lung erleichtert in nützlicher Weise den Zugang zu dem
namentlich im kantonalen Bereich schwer überblickbaren
Rechtsstoff. Prof. C. Hegnauer, Zürich

Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch. 5. Band:
Obligationenrecht. Teüband V 1 b enthaltend Kommentar zu
Art. 18 OR. Verfasst von Peter Jäggi und Peter Gauch.
3., völlig neu bearbeitete Auflage, herausgegeben von Wil
helm Schönenberger und Peter Gauch. XXXII, 208 S. (Zü
rich 1980. Schulthess.) Geb. Fr. 69.-.

Die Freundes- und die Rezensentenpflicht - beide wäh
rend Jahren sträflich vernachlässigt — veranlassen mich, mit
diesen Zeilen auf ein Werk hinzuweisen, das schon vor ge
raumer Zeit erschienen ist: auf den von Peter Jäggi be
gonnenen und nach dessen Tod von Peter Gauch weiter
geführten und fertiggestellten Zürcher Kommentar zu Art. 18
OR. Nicht dass der Band diese späte Würdigung nötig hätte:
Er ist inzwischen längst zu einem Standardwerk der schwei
zerischen Rechtsliteratur geworden, regelmässig zitiert auch
vom Bundesgericht.

Dennoch mag ein Hinweis deshalb nützlich sein, weil die
Autoren ihre Aufgabe extensiv aufgefasst haben und das
Werk weit mehr enthält als die Besprechung eines einzigen
— wenn auch zentralen — Artikels des OR. Erwarten wird
man zwar - und die Erwartung wird nicht enttäuscht - eine
umfassende Behandlung der irrtümlich falschen Ausdrucks
weise und insbesondere der Simulation einschhesslich ihrer
allfälligen Unwirksamkeit gegenüber Dritten. Weit über die
blosse Kommentierung hinaus gehen dann aber die Aus
führungen zur Auslegung der Verträge. Sie stellen eine eigent
liche systematische Darstellung der Vertragsinterpretation
schlechthin dar, einschliesslich besonderer Fälle wie der Aus
legung vorgeformter Vertragsbestunmungen und insbesondere
Allgemeiner Geschäftsbedingungen. Zwei weitere ausführ
liche Kapitel behandeln sodann - vom Wortlaut von Art. 18
OR gelöst - die Vertragsergänzwng und die Anpassung von
Verträgen an veränderte Verhältnisse. Dieser Inhaltsreichtum
rechtfertigt auch den stattlichen Umfang des Werkes, das
keineswegs langfädig geraten ist, im Gegenteil: In knappen,
leicht verständlich formulierten Sätzen reüit sich Aussage an
Aussage.

Auslegung, Lückenfüllung und allfällige Korrektur: die
klassischen Themen bei Auseinandersetzungen über Verträge.
Damit dürfte es sich bei Vertragsstreitigkeiten fast immer
lohnen, den Kommentar von Jäggi/Gauch als Ausgangspunkt
der Abklärungen beizuziehen. Darauf hinzuweisen mag auch
heute noch gerechtfertigt sein.

Prof. Peter Forstmoser, Zürich

Watter, Rolf: Die Verpflichfimg der AG ans rechfs-
geschäftlichem Handeln ihrer Stellvertreter, Prokuristen und
Organe, speziell bei sogenanntem «Missbrauch der .Ver
tretungsmacht». Schweizer Schriften zum Handels- und Wirt
schaftsrecht 81. XXVI, 222 S. (Zürich 1985. Schulthess.)
Brosch. Fr. 40.-.

Seit dem Bundesgerichtsentscheid «Prospera GmbH»
(BGE 95 n 442 ff.) ist die wissenschaftliche Diskussion um
die Fragen der Vertretung der Aktiengesellschaft nicht mehr
abgeklungen. Das Bundesgericht hat in diesem Fall eine
Bürgschaft, die ein Prokurist einer GmbH namens dieser
GmbH für eine eigene Darlehensschuld ausgestellt hatte,
wegen Überschreitung des Gesellschaftszwecks als ungültig


